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(54) Werkstückträger und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft einen Werkstückträger
und ein Verfahren zu dessen Herstellung mit einer
Grundplatte (2) und einem Element (3) zur Aufnahme
eines Werkstücks, wobei erfindungsgemäß die Grund-
platte (2) und/oder das Element (3) aus Faserverbund-

werkstoff besteht. Verfahrensgemäß wird zur Erzeu-
gung der Grundplatte und/oder des Elementes (3) ein
kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) schicht-
weise in ein Formnegativ laminiert und anschließend in
dem Formnegativ in einem Autoklaven mittels Tempe-
ratur und Druck ausgehärtet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen aus einer Grund-
platte und einem Element bestehenden Werkstückträ-
ger.
[0002] Werkstückträger werden für eine Vielzahl von
Behandlungsmethoden von Werkstücken, insbesonde-
re zur Montage, zur Durchführung mechanischer Bear-
beitungen oder zur Wärmebehandlung benötigt.
Wärmebehandlungen erfolgen in Öfen bzw. Ofenanla-
gen und werden sowohl kontinuierlich als auch diskon-
tinuierlich geführt. Die dafür benötigten Werkstückträ-
ger müssen insbesondere hitzebeständig sein, aber
auch resistent gegen weitere, häufig aggressive Be-
handlungen.
Bekannt sind Werkstückträger, insbesondere zum Wär-
mebehandeln aus verschiedenen Materialien und je
nach Einsatzgebiet in den verschiedensten Formen.
Nach DE 299 14 140 U1 sind Werkstückträger aus
Kunststoff bekannt, die mittels Tiefziehen aus einem
Verbundwerkstoff hergestellt werden, welcher aus einer
harten Außenschicht aus Polystyrol und einer weichen
Innenschicht, ebenfalls aus Polystyrol, bestehen.
In DE 197 37 212 A1 wird ein Werkstückträger zum Wär-
mebehandeln von Werkstücken offenbart, der aus hit-
zebeständigem faserverbundkeramischen Material be-
steht. Er ist einstückig monolithisch ausgebildet oder
besteht aus einstückig monolithisch ausgebildeten fa-
serverbundkeramischen Elementen, wobei in die Boh-
rungen dieser Elemente Stützprofile eingesetzt sind.
Die DE 199 48 147 A1 offenbart dagegen einen Werk-
stückträger, der aus einer Grundplatte besteht, auf der
ein Werkstückhalter in Form eines Rahmens zur Auf-
nahme mehrerer Werkstücke angebracht ist.
In der DE 196 51 408 C2 wird ein Werkstückträger aus
hitzebeständigem faserverbundkeramischen Material
zum Wärmebehandeln von darauf angeordneten Werk-
stücken offenbart. Der Werkstückträger besteht dabei
aus streifenförmigen rechteckig angeordneten Bautei-
len, deren nach oben gewandte Schmalseite die Aufla-
gefläche für das Werkstück bilden.
Die bekannten Werkstückträger haben die Nachteile,
dass sie generell zu schwer sind und damit die Laufbän-
der und letztendlich die Motoren belasten, die dafür sor-
gen, dass die Werkstückträger mit den Werkstücken zu
ihrer weiteren Behandlung an einen anderen Ort gefah-
ren werden. Weiterhin haben sie häufig eine hohe Wär-
meausdehnung sowie geringe Eigendämpfung, Festig-
keit und Steifigkeit. Selten können die Werkstückträger
mehrfach verwendet werden und verursachen somit ho-
he Kosten.
[0003] Es bestand nunmehr die Aufgabe, Werkstück-
träger zu finden, die eine geringe Wärmeausdehnung,
geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Steifigkeit
sowie eine hohe Eigendämpfung besitzen und darüber
hinaus kostengünstig herstellbar sind.
Die Aufgabe wurde mittels der Merkmalen des 1. und
14. Patentanspruchs gelöst.

[0004] Dabei besteht der erfindungsgemäße Werk-
stückträger aus einer Grundplatte und einem Element
zur Aufnahme des Werkstücks, wobei die Grundplatte
und/oder das Element aus Faserverbundwerkstoff be-
steht. Grundplatte und Element können einstückig her-
gestellt sein, es besteht jedoch auch die Möglichkeit,
beide Teile getrennt voneinander zu fertigen und an-
schließend miteinander zu verbinden.
In einer besonderen Ausführungsform ist das Element
mehrteilig ausgebildet, wobei ein erster Teil des Ele-
mentes aus einem Faserverbundwerkstoff besteht, vor-
zugsweise auf der Basis eines Epoxydharzes, und ein
zweiter Teil aus einem metallischen Werkstoff. Der zwei-
te Teil des Elementes ist in einer weiteren Ausführungs-
form ein aus Metall bestehender Aufsatz und auswech-
selbar und somit verschiedenen Werkstücken an-
passbar. Insbesondere besteht das untere Element,
welches auf der Grundplatte befestigt ist, aus dem Fa-
serverbundwerkstoff.
[0005] Der erfindungsgemäße Werkzeugträger mit
mehreren Elementteilen hat neben der Grundplatte zum
Beispiel 2 bis 5 Elementteile. Einzelne Elementteile kön-
nen dabei auch aus dem Faserverbundwerkstoff oder
aus einem Metall wie Stahl oder Aluminium bestehen.
Bei einer anderen Ausführungsform besteht der ganze
Werkstückträger aus dem Faserverbundwerkstoff, in
den Metallelemente eingebettet sind, die zur Auflage
der Werkstücke dienen und diese somit positionieren.
Der verwendete Faserverbundwerkstoff wird bevorzugt
nach dem sogenannten Prepreg-Verfahren hergestellt.
Die Grundplatte ist erfindungsgemäß mit dem Element
und die Elementteile sind miteinander stoffschlüssig
verbunden. Dabei ist die Grundplatte mit dem Element
und/oder die Elementteile sind miteinander verklebt
oder verschraubt.
In einer anderen Ausführungsform ist die Grundplatte
mit dem Element und/oder die Elementteile sind mitein-
ander mittels einer Steckverbindung verbunden.
Weiterhin sind an dem Werkstückträger für das Werk-
stück ein oder mehrere auswechselbare Auflagepunkte
aus Metall angebracht, auf denen das Werkstück auf-
gelegt und lagepositioniert wird und ggf. mit Spannvor-
richtungen am Werkstückträger befestigt, d.h. lagefi-
xiert wird.
[0006] Der Werkstückträger ist innen hohl, so dass
flüssige und gasförmige Behandlungsmedien hineinge-
langen können.
[0007] Vorzugsweise wird das Element durch eine
umfangsseitig geschlossene, nach oben offene Wand
ausgebildet.
Es ist jedoch auch möglich, das Element nach oben ge-
schlossen auszubilden, z.B. durch den zweiten Teil des
Elementes.
[0008] Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Her-
stellung von Werkstückträgern wird zunächst der Faser-
verbundwerkstoff hergestellt. Dabei wird

a) ein kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK),
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insbesondere auf der Basis eines Epoxydharzes,
schichtweise in ein Formnegativ des Elementes
oder Elementteiles laminiert und anschließend
b) der CFK in einem Formnegativ des Elementes
oder Elementteiles in einem Autoklaven mittels
Temperatur und Druck ausgehärtet.

[0009] Der CFK wird während dem Laminieren und
vor dem Aushärten im Autoklaven mit Auflagepunkten
aus Metall zur späteren Aufnahme des Werkstücks ver-
sehen. Die Auflagepunkte können auch nach dem Aus-
härten des CFK angebracht werden. Insbesondere wer-
den die an das Element angebrachten Auflagepunkte
mechanisch behandelt, um eine exakte lagegerechte
Positionierung des Werkstücks zu gewährleisten. Die
mechanische Bearbeitung wird entweder vor oder nach
dem Zusammenbau des Elementes bzw. der Element-
teile mit der Grundplatte durchgeführt.
[0010] Werden mehrere Elementteile hergestellt, so
werden diese nach dem Aushärten des CFK stoffschlüs-
sig mittels eines Klebers miteinander verklebt oder ver-
schraubt oder mittels einer Steckverbindung verbun-
den.
[0011] Der so hergestellte Werkstückträger wird erfin-
dungsgemäß zur weiteren Bearbeitung, Montage und/
oder Wärmebehandlung von Werkstücken verwendet.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und zugehörigen Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: dreidimensionale Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Werkstückträgers,

Fig. 2: Seitenansicht eines Werkstückträgers mit ei-
nem Element aus zwei Teilen.

[0013] In Figur 1 ist der Werkstückträger 1 dargestellt,
bei welchem auf einer Grundplatte 2 ein einteiliges Ele-
ment 3 befestigt ist. Das Element 3 ist als eine sich ver-
tikal von der Grundplatte 2 nach oben erstreckende um-
fangsseitig geschlossene Wand W mit einer z.B. kon-
stanten Wanddicke D ausgebildet. Der Werkstückträger
1 ist somit hohl und nach oben offen ausgebildet. Die
von der Grundplatte 2 wegweisende Oberkante der
Wand W des Elementes 3 ist entsprechend des aufzu-
nehmenden Werkstückes strukturiert, d.h. die Höhe der
Wand W variiert von einer großen Höhe H1 bis zu einer
geringen Höhe H2. In die Wand W sind zwei Auflage-
punkte 6.1 und 6.2 aus metallischem Werkstoff für das
aufzunehmende Werkstück eingebettet. Zusätzlich ist
in der Grundplatte 1 innerhalb des Bereiches, der von
der Unterseite der Wand W eingeschlossen ist, ein Auf-
lagepunkt 7 aus Metall vorgesehen.
[0014] Die Grundplatte 2 und das Element 3 bestehen
aus Faserverbundmaterial und wurden separat im Pre-
preg-Verfahren hergestellt und anschließend miteinan-
der verklebt. Die Auflagepunkte 6.1, 6.2 und 7 wurden
beim Übereinanderlegen der einzelnen Lagen (Zu-
schnitte) bereits mit eingearbeitet und sind nach dem

Aushärten im Autoklaven fest in den Werkstückträger
integriert. Da beim Herstellen des Prepregstapels die
geforderte Maßhaltigkeit schwer einzuhalten ist, wer-
den die Auflagepunkte 6.1, 6.2, 7 abschießend mecha-
nisch bearbeitet, um die geforderte Form- und Maßge-
nauigkeit zu gewährleisten.
Alternativ ist es auch möglich, die Auflagepunkte aus
Faserverbundmaterial herzustellen und mechanisch zu
bearbeiten.
[0015] Figur 2 zeigt die Seitenansicht einer weiteren
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Werkstück-
trägers 1. Dieser besteht aus dem Element 3, befestigt
auf der Grundplatte 2, mit den Elementteilen 4 und 5.
Das auf der Grundplatte sitzende Elementteil 4 besteht
wie die Grundplatte 2 aus Faserverbundmaterial. Das
Elementteil 5 besteht aus Metall und weist die Auflage-
flächen 6.1, 6.2, 6.3 (und ggf. weitere Auflageflächen)
für das aufzunehmende Werkstück auf. Die Elementtei-
le 4 und 5 sind mittels einer Steckverbindung, hier zu
sehen als Verbindungsteil 8, miteinander verbunden.
Auch das Werkstück wird mittels solcher Steckverbin-
dungsteile 8 auf dem Werkstückträger 1 befestigt. Das
Elementteil 5 ist auswechselbar, entsprechend des auf-
zunehmenden Werkstückes. Es wird somit eine modu-
lare Bauweise eines Werkstückträgers geschaffen, die
verschiedenen Werkstückformen anpassbar ist.
Die Grundplatte 2 und das darauf sitzende Elementteil
4 können vorgefertigt werden und das Elementteil 5,
welches das Werkstück positioniert, wird entsprechend
ausgewählt und auf dem Werkstückträger adaptiert.
Das Elementteil 5 wird vorzugsweise nach dem Befesti-
gen auf dem Elementteil 4 mechanisch auf Maß bear-
beitet.
Gemäß nicht näher dargestellter Ausführungsvarianten
ist es auch möglich, in den Werkstückträger Spannzeu-
ge zum Lagefixieren der Werkstücke zu integrieren.
[0016] Der erfindungsgemäße Werkstückträger
zeichnet sich durch ein geringes Gewicht, hohe Steifig-
keit, Festigkeit und Beanspruchbarkeit sowie hohe
Form- und Maßgenauigkeit aus. Weiterhin vorteilhaft ist
die geringe thermische Ausdehnung und auch die hohe
Eigendämpfung, wodurch Vibrationen und Schwingun-
gen entkoppelt werden.
[0017] Mit Hilfe des Werkstückträger konnte eine ele-
gante Lösung gefunden werden, kostengünstig Werk-
stücke zu transportieren, diese weiter zu behandeln so-
wie zu montieren.

Patentansprüche

1. Werkstückträger, bestehend aus einer Grundplatte
(2) und einem Element (3) zur Aufnahme eines
Werkstücks,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grundplatte (2) und/oder das Element (3)
aus Faserverbundwerkstoff besteht.
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2. Werkstückträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element (3) ein- oder
mehrteilig ausgebildet ist.

3. Werkstückträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erster Teil (4) des Ele-
mentes aus Faserverbundwerkstoff und das ein
zweiter Teil (5) des Elementes aus einem metalli-
schen Werkstoff besteht.

4. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Teil
des Elementes (5) ein aus Metall bestehender Auf-
satz ist.

5. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Teil
des Elementes auswechselbar ist.

6. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(2) mit dem Element (3) und/oder der erste Teil (4)
und der zweite Teil (5) des Elementes (3) miteinan-
der stoffschlüssig verbunden sind.

7. Werkstückträger nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grundplatte (2) mit dem
Element (3) und/oder der erste Teil (4) und der zwei-
te Teil (5) des Elementes (3) miteinander verklebt
sind.

8. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(2) mit dem Element (3) und/oder der erste Teil (4)
und der zweite Teil (5) des Elementes (3) miteinan-
der verschraubt sind.

9. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte
(2) mit dem Element (3) und/oder der erste Teil (4)
und der zweite Teil (5) des Elementes (3) miteinan-
der mittels einer Steckverbindung (8) verbunden
sind.

10. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstück-
träger (1) für das Werkstück ein oder mehrere Auf-
lagepunkte (6, 7) aus Metall aufweist.

11. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflage-
punkte (6, 7) aus Metall in den Faserverbundwerk-
stoff des Elementes (3) eingebettet sind.

12. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Werk-
stückträger (1) zumindest teilweise hohl ist.

13. Werkstückträger nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element (3) als eine, sich
von der Grundplatte vertikal nach oben erstrecken-
de, umfangsseitig geschlossene Wand (W) ausge-
bildet ist.

14. Werkstückträger nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Element (3)
nach oben offen ist.

15. Werkstückträger nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Element (3)
nach oben geschlossen ist.

16. Werkstückträger nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element durch den zwei-
ten Teil nach oben geschlossen ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückträgers
bestehend aus einer Grundplatte (2) und einem
Element (3) zur Aufnahme eines Werkstücks, nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) zur Erzeugung der Grundplatte und/oder des
Elementes (3) ein kohlenstofffaserverstärkter
Kunststoff (CFK) schichtweise in ein Formne-
gativ laminiert und anschließend
b) in dem Formnegativ in einem Autoklaven
mittels Temperatur und Druck ausgehärtet
wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der CFK des Elementes (3) nach
dem Laminieren und vor dem Aushärten im Auto-
klaven mit Auflagepunkten aus Metall zur späteren
Aufnahme des Werkstücks versehen wird.

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der CFK des Elementes (3) nach
dem Aushärten im Autoklaven mit Auflagepunkten
aus Metall zur späteren Aufnahme des Werkstücks
versehen wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 und 19,
dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Ele-
mentteile nach dem Aushärten des CFK stoff-
schlüssig mittels eines Klebers miteinander ver-
klebt oder verschraubt werden.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass nach dem Aushär-
ten des CFK das Element oder ein Elementteil mit
der Grundplatte verklebt oder verschraubt wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass nach dem Aushär-
ten des CFK das Element oder ein Elementteil mit
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der Grundplatte mittels einer Steckverbindung ver-
bunden wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die sich am Element
befindenden Auflagepunkte mechanisch nachbear-
beitbar sind.

24. Werkstückträger nach einem der Ansprüche 17 bis
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplat-
te (2) und/oder das Element (3) im Prepreg-Verfah-
ren hergestellt wurde.
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